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rdnung Mischehe.) Frau Schulze nat sıch nach
dem Eirscheinen des ex protestantisch trauen lassen m1%
protestantischer Kındererzıehung Aus diıeser. Ehe sınd a heı
keine Kınder entsprossen un SInd auch Sanz Sewl keine
mehr Z erwarten, weiıl dıe Frau CIN1ISE Zeıt ach Kıngehung
der he siıch entsprechenden Operation unterzıehen mußte
DIS Mann äßt SC1INeEr Frau religıösen Dıngen völlige reihel
Als er 1SS1on 111 dem betreitenden Orte WAarl, beteiligte sıch
Frau Schulze sehr rege® derselben Ihr srößtes eid Wr es
daß S1IC N1C. A den Sakramenten en konnte, un inständıe
Yat S16 den Pfarrer iıhre 9C doch Ordnung brıingen
Jer Pfarrer 1eß er den protestantischen Mann kommen
UEL mı1T ıhm cie Kheangelegenheıt besprechen erselne W
ohl bereıt, SECINET Frau uhebe sıch unauffällig katholisch
tLrauen lassen Von eıstun. der Kautionen aber wollte

nıchts WISSECHN Se1in Verhalten begründete mıt dem Hın-
WC15, daß sıch dadurch hel SCINEN protestantischen Mitbürgern
schädigen würde, VOL denen geschäftlich abhängıig SC1 bHrı-
9CNS SI ja schon Urc die Tat bewlesen, daß SE1INET
M  Tau relıgıösen Dıngen völlıge TeE1INET lasse, Kınder aheı
würden S16 doch keine mehr bekommen., Kautionen also
vollıg überflüss1ıg

ach dieser Aussprache beriet sıch der Pfarrer mıt den
Missionären Was tun SC Weil INan dıe Eheangelegenheıl
och unbedingt VOL Schluß der 1ssıon Ordnung brıngen
wollte kam nach Jängerer Überlegung ZUT Überzeugung
1aß der Pfarrer 628 Can 1045 dispensieren könnte, eNN
dıe Kautionen geleistet würden ald machte aber de
Anwesenden darauf auimerksam, daß diesem besonderen
Falle dıspensiert werden könne, qauch dıe Kautionen nıcht
celeıistet würden Die Kautionen ja diesem völlıo
übertlüssıg un müßten deshalh N1IC geleıstet werden nach
dem Grundsatz CESSsSanNntiLe 1ıne Jegıs Cessat, 1DSa lex [)eser An-
schauung SEMMLEN alle hel 1Da der Piarreı un dıe Missionäre
für dıe Zeıt der 1SS10ON VO Bischof auch dıe Vollmacht hatten.
VON en dem Ordinarıus reservıerten Zensuren absolvieren,

konnte cdıie Frau auch leicht VO  a den uUrc Can 2319 XG1-

hängten Zensuren absolviert werden Nachdem qalso dıe KTau
VON den Zensuren absolviert worden War und gebeichtet a  D
chloß S1C ihre Ehe VOLT dem Pfarrer und ZWEI Zeugen un Wurde.
nachher auch öffentlich den Sakramenten zugelassen
Uurzliıc 1U wollte e1iInNn anderes Mädchen der Pfarreı heıraten
Jer protestantische Bräutigam weıgerte sıch ebenfalls, dıe
kautionen eisten Auf dıe bemerkung des Pfarrers, daß S1C



Ln  80  ä  dann nicfit geträut &erderi könnfen‚ erklärte ihm ’d'as vkatho.-  lische Mädchen, daß sie sich 'dann eben protestantisch trauen  lasse; bei Frau Schulze habe man ja gesehen, daß sie nach  einiger Zeit doch wieder zu den Sakramenten zugelassen werden  könne, ohne daß die Kautionen geleistet würden. Bei dieser  Antwort bekommt der Pfarrer Bedenken über seine ehemalige  Handlungsweise und frägt an, ob sie richtig gewesen sei und  wie er die Sache hätte in Ordnung bringen sollen.  Die Missionäre und der Pfarrer irrfen zunächst dadurch,  daß sie meinten, kraft can. 1045, $ 3 hätte der Pfarrer die Voll-  macht, die Frau vom Hindernis der Bekenntnisverschiedenheit  zu dispensieren. In can.  1045 wird nämlich zunächst dem  Bischof die Vollmacht gegeben, von allen Hindernissen wie in  Todesgefahr zu dispensieren, und zwar in $ 2 auch dann, wenn  es sich um die Konvalidation einer Ehe handelt, vorausgesetzt,  daß die Gefahr eines großen Übels im Anzuge ist, die Zeit  aber nicht ausreicht, um.an den Apostolischen Stuhl zu re-  kurrieren. Das große Übel kann ein zeitliches oder ein geist-  liches Übel sein. Eine derartige Gefahr ist auch vorhanden,  wenn es äußerst schwierig ist, daß die beiden längere Zeit wie  Bruder und Schwester zusammenleben und sich auch nicht  {rennen können ohne Gefahr des Ärgernisses oder der Infamie.*)  Dieselben Vollmachten nun, welche der Bischof hier bekommt,  werden in $ 3 unter denselben Verhältnissen auch ausgedehnt  auf den Pfarrer, den sacerdos assistens des .can. 1098, $ 2 und  den Beichtvater, aber nur für geheime Fälle, in denen man sich  nicht einmal mehr an den Ordinarius wenden kann oder nur  mit . Verletzung des Geheimnisses (secreti). Bei der Ehe,  um die es sich aber hier handelt, ist es jedoch allgemein bekannt,  daß der Mann protestantisch ist. Deshalb liegt hier auch sicher  kein „geheimer“ Fall vor; der Pfarrer konnte also schon aus  diesem Grunde nicht dispensieren. Ob ferner die beiden während  der paar Tage, die für den Rekurs an den Ordinarius notwendig  waren, nicht hätten zusammenleben können „sine probabili  gravis mali periculo“, mag hier nicht entschieden werden. Selbst  wenn es sich um einen „geheimen“ Fall gehandelt hätte, wäre  der Pfarrer aber zur Dispens nicht berechtigt. gewesen einzig  und allein auf den Grund hin, daß alle Beteiligten die An-  gelegenheit noch gerne während der Mission in Ordnung gebracht  hätten. — Richtig ist die Anschauung, der Pfarrer könne nicht  dispensieren, wenn die Kautionen nicht geleistet werden. —  Falsch dagegen ist die Auffassung,  .  die Kautionen müßten nicht  geleistet werden, weil der Frau kei  ne Gefahr drohe und keine  Kinder mehr zu erwarten seien. Der Grundsatz nämlich „ces-  n  sante fine legis cessat ipsa lex“ gilt ohne jede Ausnahme nur  E;  1) Wernz-Vidal, Jus Matrimoniale, p. f198'.  22*339
dann nicht getraut v#erderi könnten, erklärte ıhm das katho-
hlısche Mädchen, daß s1e sıch 'dann eben protestantisch Lrauen
lasse  9  * heı Frau Schulze habe iNna ja gesehen, daß S1e ach
ein1ger Zeıt doch wieder den Sakramenten zugelassen werden
onne, ohne daß dıie Kautionen geleıstet würden. Bel dieser
Antwort bekommt der Piarrer edenken her seıne ehemalıge
Handlungsweıse und Träg ob s1e richtig gewesen sel 'und
Ww1Ie CL dıe aCc ın OÖrdnung bringen sollen

Die Missiıonäre und der Piarrer irrten zunächst dadurch,
daß 1E meınten, Ta Ca  S 1045, der Pfarrer dıe oll-
MmMaCc. dıie Krau VO Hindernis der Bekenntnisverschiedenheıt
P dispenslieren. In Ca  S 1045 wIrd nämlich zunächst dem
Bischot die Vollmacht gegeben, VOIL en indernıssen WIe iın
Todesgefahr ZU dispensieren, und ZWAaT in auch dann,
CS sıch die Konvalidation einer he handelt, vorausgesetzt,
daß die (zefahr eines großen Übels 1m Anzuge ist, dıe /Öei
qabher N1IC ausreıicht, den Apostolischen Yn I'-.
kurrieren. Das große hbel kann eın zeitliches oder eln ge1st-
lıches bel sSe1IN. Kıne derartıge Gefahr ist auch vorhanden.
WEeNnNn ußerst schwierig ist, daß die beiden ängere Zeit; W1€e
Bruder un Schwester zusammenleben und „sich auch nıcht.
rennen xönnen ohne (refahr des Ärgernisses oder der Infamıie.*)
Iheselhben Vollmachten un, welche der Bischof ]1er bekommt,
werden In untier denselben Verhältnissen auch ausgedehnt
qut den Pfarrer, den sacerdos qassıstens des Ca  S 1098, nd
den Beichtvater, aber NUuI Tür geheime Fälle, In denen 119  s SICH
nıcht einmal mehr ‘ den Ordinarıus wenden kann oder ur
mıiıt Verletzung des Geheimnisses (secreti). Bel der El1q‚

die 6S sıch aber hıer handelt, ist es jedoch allgemein bekannt,
daß der Mann protestantisch ist esha 1eg hier auch sicher
kein „geheimer“  Fall OB der Pfarrer zonnte also schon AausSs

dAiesem (Gırunde N1C dispensieren. Ö ferner cie beiden während
der paar Lage, dıie TÜr den Rekurs den Ordinarıus notwendıg
Warch, nicht hätten zusammenleben können „sıne probabilı
STAaVIS malı periculo“, mag 1er nıcht entschieden werden. Selbst
WENR 65 sich einen „geheimen“ Fall gehandelt hätte, wäarTe
der Pfarrer qa Der Z Dispens nNn1C berechtigt SEWESCH einzlig
und alleın auf den TAÜHN 1n, daß alle Beteiligten dıe AT
gelegenheıt och während der 1SsS10on 1n Ordnung gebracht
1ätten KRichtig ıst che Anschauung, der Pfarrer könne N1C
dispensieren, WE die Kautionen N1C geleistet werden.
Falsch dagegen ist dıe Auffassung, dıe Kautionen müßten N1C.
geleistet werden, weil der Frau kelNC Gefahr TO und keine
Kinder mehr erwarten selen. Der Grundsatz -nämlich CS
sante liıne legıs cessat 1psa lex: - gut ohne jede Ausnahme Nura E L A a e a Wernz-Vi  { Jus Matrimoniale, 495 DD
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für den welchem der 7: des Gesetzes adäquat FÜ
das (1TEMeEINWeESEN aulilhor *) S  herlic abher gılt der Grund-
satz NC WEnnn der Gesetzeszweck 1LUF E inzelfalle
zessliert, un sıch. €e1 CIn (zesetz handelt, das
Beseitigung allgemeınen Gefahr erlassen wurde. lar ergibt
sıch diıes A4Uus Ca  S 215 der sagt „Leges qLaAe qad praecavendum
perıculum generale, urgent, etiamsı peculiarı perıculum
NO  — s1 SO also jemand eln verbotenes uch lesen
darf, weiıl 1Ur iıh keine (jefahr besteht, darf A  7  1il

hel ıschehe VO. den Kautionen absehen, weıl S1IC 111 dem
E  zelfall völlig überflüssig sind. TaOLZzZdem abher der Pfarrer nıchıL
dispensieren durfte, ist die nachher geschlossene .Ehe doch gültig,
weıl siıch 1ja NUr ein aufschiebendes Ehehindern! andelte

Aus diesen Erörterungen ergibt sıch, daß der Pfarrer JTiein
dıe Ehe unmöglich OÖrdnung bringen konnte; Inu siıch
unbedingt den Ortsordinarıus wenden. Allerdings ann selhst
der Ortsordinarıus NIC. dispensteren, WENNN VO  —; dem protestanti-
schen elle die Kautionen N1IC geleistet werden: ahber kraft
der Quinquennalfakultäten annn cıe sanatıo radıce C 1 -

teılen S) Weıiıl el WIE auch Fall zel auf d:
allgemeıne Wohl Rücksicht werden muß Wl

wahrscheinlie den örtlıchen Verhältnissen entsprechend, 1}

verschıedenen Diözesen CINE verschıedene PraxIis beobacht«
werden. Für ahnnlııche haben dıe 1SCHNOT1e Deutschlan

Jänner 19023 bezüglich der Zulassung ZUTF Beıicht die q}
SEMEINE ege aufgestellt: „Vor tatsächliche Restitution de!]
Kınder die Kiıirche wiıird IHNan Nn1ıC absolvieren, aUSSCHON!-
{HEIN heı er WIieSECNET tıefer Reue un langjährıgem redhichsten
Bemühen; TE Vermeidung VO  — Argernis kann der auswärtige PE SE
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Empfang der Sakramente auferlegt werden. Im vorliegenden
Falle handelt sıch allerdiıngs un keine Restitution VON Kiınder:
Weıl der Mann aqabher keine Kautionen eısten 111 und dıe Frau
AIn Fıngehung olchen ungültigen Ehe schwer gefeh! E D,  P DLnun öffentliches ATgern1s verursacht hat wıird auch unte)
cQiesen mständen, hbesonders auch Interesse des Allgeme1in-
wohls, der Ordinarıus gewöhnlıch verlangen, da ([} dıe Frau ın
jJeie Reue auch dadurch bewelse, daß S16 Jängere Zeıt hındurc
SICH edlich bemühe, den Mann ZUT eistung der Kautionen Z

bewegen Selbst WEeNnNn annn cdıe anatıo radıce rteıilt 4L
zann der Ordinarıius den auswartıigen Kmpfang der Sakramen
vorschreıben, WEeNlN ches ZUFLC Vermeıdung VON öffentlıchem
ATgernıs notwendig ist
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